
Passiver Schallschutz – Gesetzlicher

Anspruch
Passiver Schallschutz zielt darauf ab, den Lärm am Einwirkungsort zu reduzieren.
Dabei handelt es sich in der Regel um bauliche Schallschutzmaßnahmen die dafür
sorgen, dass weniger Lärm in die Häuser von Anwohnern dringen kann (z.B. Einbau
von Schallschutzfenstern oder Dämmung von Wänden und Dächern).

Passiver Schallschutz – Lärmentlastung am Einwirkungsort (Quelle: Fotolia / mitifoto)

1. Passiver Schallschutz reduziert den Lärm am Einwirkungsort

2. Es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf Aufwendungserstattung für bauliche

Schallschutzmaßnahmen

3. Anträge auf Aufwendungserstattung nimmt das Regierungspräsidium Darmstadt

entgegen

Gesetzlicher Anspruch
Eigentümer, deren Grundstücke bzw. Immobilien innerhalb eines definierten Lärmschutzbereichs

liegen haben einen gesetzlichen Anspruch auf die Erstattung von Aufwendungen für bauliche

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/schallschutz/passiver-schallschutz-gesetzlicher-anspruch/
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Schallschutzmaßnahmen. Die Details des Anspruches sind durch die §§ 9 und 10 des Gesetzes zum

Schutz gegen Fluglärm (https://www.umwelthaus.org/media/fluglaermschutzgesetz.pdf)  geregelt.

Anträge auf die Erstattung von Aufwendungen müssen an das Regierungspräsidium Darmstadt

gestellt werden. Zur Zahlung der Aufwendungserstattungen ist die Fraport AG als Halterin des

Verkehrsflughafens Frankfurt Main verpflichtet.

Lärmschutzbereich Flughafen Frankfurt/Main (Quelle: Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Frankfurt Main, Anlage 2, 30.09.2011)Image not found or type unknown
(https://www.umwelthaus.org/media/karte_ln_rmschutzbereich_fra_rechtsverordnung_anlage2_1.jpg)
Lärmschutzbereich Flughafen Frankfurt/Main (Quelle: Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den
Verkehrsflughafen Frankfurt Main, Anlage 2, 30.09.2011)

Der Lärmschutzbereich – Ermittlung der Anspruchsberechtigten

Für die Durchführung des Gesetzes muss ein Lärmschutzbereich festgesetzt werden. Dies geschah,

nach § 4 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm, durch Rechtsverordnung der Landesregierung.

Die Rechtsverordnung trat am 13.10.2011 in Kraft. Erforderlich wurde die Verordnung, weil der Bau

der neuen Landebahn (Landebahn Nordwest) auch eine neue Festlegung des Lärmschutzbereiches

nach sich zog.

Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den

Verkehrsflughafen Frankfurt Main (PDF, 2 MB)
(https://www.umwelthaus.org/download/?file=20110930_rechtsverordnung_laermschutzbereich.pdf)

Mehr erfahren zum Lärmschutzbereich
(https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/schallschutz/passiver-schallschutz-gesetzlicher-
anspruch/hintergrundinformationen-zum-laermschutzbereich/)

Weitere Informationsmöglichkeiten
 

Auf der Seite des Regierungspräsidiums Darmstadt (https://rp-

darmstadt.hessen.de/planung/verkehr/luftverkehr/l%C3%A4rmschutz/erstattung-von-

aufwendungen-f%C3%BCr-bauliche-passive)  finden Sie ausführliche Informationen

und Antragsunterlagen.

Im Schallschutzportal (https://rp-

darmstadt.hessen.de/planung/verkehr/luftverkehr/baulicher-schallschutz/schallschutzportal) 

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/schallschutz/passiver-schallschutz-gesetzlicher-anspruch/
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des Regierungspräsidiums Darmstadt können Sie herausfinden, ob Ihr

Grundstück/Ihre Immobilie im anspruchsberechtigten Gebiet liegt

Auf der Seite des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr

und Landesentwicklung
(https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutz/organisation/laermschutzbereich-

flughafen-frankfurt)  finden Sie weitere Informationen zum Lärmschutzbereich

Flughafen Frankfurt (insb. Kartenmaterial)
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Sie haben Fragen?
Image not found or type unknown

Sprechen Sie uns an

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH

Rüsselsheimer Str. 100

65451 Kelsterbach

Tel. +49 6107 98868-0

Fax +49 6107 98868-19

info@umwelthaus.org
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